
1. Nachtragshaushalt 2025



Ausgangslage
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Gemäß § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO sind zusätzliche Aufwendungen in einem Budget über einen zu 
erlassenden Nachtragshaushalt zu veranschlagen, sofern diese erheblich sind.  Die Grenzbeträge, welche 
Aufwendungen und Auszahlungen erheblich sind, sind in der Haushaltssatzung der Stadt Groß-Umstadt 
im § 11 festgelegt. 

In diesem Jahr liegt der als „erheblich“ einzuordnende Betrag bei 463.730,00 EURO bei 
Mehrauszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen im Sinne des §11 Nr. 3 b.

Bei der Anschaffung von Anlagegütern bei 25.000,00 EURO gem. § 11 Nr. 4. 

Aus diesem Grund liegen die Voraussetzung für den Erlass einer Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 
2025 vor. 



Ergebnishaushalt
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- In Mio. € Haushalt 2025 Veränderung 1. Nachtragshaushalt 
2025

Erträge -68,6 -0,4 -69,0

Aufwendungen 70,0 0,4 70,4

- Überschuss / 
+ Defizit

1,4 0 1,4



Finanzhaushalt
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- In Mio. € Haushalt 2025 Veränderung 1. Nachtragshaushalt 
2025

Einzahlungen -65,4 -0,4 -65,8

Auszahlungen 62,9 0,4 63,3

- Überschuss / 
+ Defizit

-2,5 0 -2,5



Investitionen
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- In Mio. € Haushalt 2025 Veränderung 1. Nachtragshaushalt 
2025

Einzahlungen -1,3 0,0 -1,3

Auszahlungen 15,5 0,8 16,3

- Überschuss / 
+ Defizit

14,2 0,8 15,0



Stellenplan
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Ihr
René Kirch

Bürgermeister
Groß-Umstadt, 11.09.2025
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